[bookmark: _GoBack]31. MÄRZ 1995 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 12. August 1991 über den Besitz und das Mitführen von Waffen durch die Dienste der öffentlichen Gewalt oder der öffentlichen Macht (I)


(Belgisches Staatsblatt vom 4. Juli 1997)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

31. MÄRZ 1995 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 12. August 1991 über den Besitz und das Mitführen von Waffen durch die Dienste der öffentlichen Gewalt oder der öffentlichen Macht (I)


ALBERT II., König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Aufgrund des Gesetzes vom 3. Januar 1933 über die Herstellung und das Mitführen von Waffen und über den Handel mit Waffen und Munition, insbesondere des Artikels 22 Absatz 2 und 3, abgeändert durch das Gesetz vom 30. Januar 1991;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 12. August 1991 über den Besitz und das Mitführen von Waffen durch die Dienste der öffentlichen Gewalt oder der öffentlichen Macht (I), insbesondere des Artikels 1, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 29. Oktober 1991 und 29. Oktober 1993;

Aufgrund des Gutachtens des Staatsrates;

Auf Vorschlag Unseres Vizepremierministers und Ministers der Justiz und der Wirtschaftsangelegenheiten und Unseres Vizepremierministers und Ministers des Innern und des Öffentlichen Dienstes und aufgrund der Stellungnahme Unserer Minister, die im Rat darüber beraten haben,

Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


Artikel 1 - Artikel 1 des Königlichen Erlasses vom 12. August 1991 über den Besitz und das Mitführen von Waffen durch die Dienste der öffentlichen Gewalt oder der öffentlichen Macht (I), abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 29. Oktober 1991 und 29. Oktober 1993, wird wie folgt abgeändert:

a) In Nummer 9 wird das Wort "Förster" durch die Wörter "Forstbeamten des höheren Dienstes und Forstbediensteten" ersetzt.

b) Nummer 10 wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

"10. auf die Bediensteten, die Forstamtsleiter und die Forstinspektoren der Verwaltung "Milieu, Natuur en Landinrichting" des Ministeriums der Flämischen Gemeinschaft,".

c) Nummer 11 wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

"11. auf die Förster des Dienstes "Espaces verts - Eaux et Forêts de lInstitut bruxellois pour la Gestion de lEnvironnement" / "Dienst Groene Ruimten - Waters en Bossen van het Brussels Instituut voor Leefmilieu" der Region Brüssel‑Hauptstadt,".

d) Es wird eine Nummer 14 mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:

"14. die Leiter und die Mitglieder des Enquêtendienstes der Ständigen Ausschüsse für die Kontrolle über die Polizeidienste und die Nachrichtendienste.".


Art. 2 - Unser Vizepremierminister und Minister der Justiz und der Wirtschaftsangelegenheiten und Unser Vizepremierminister und Minister des Innern und des Öffentlichen Dienstes sind, jeder für seinen Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 31. März 1995


ALBERT

Von Königs wegen:
   
Der Vizepremierminister
und Minister der Justiz und der Wirtschaftsangelegenheiten 
M. WATHELET

Der Vizepremierminister
und Minister des Innern und des Öffentlichen Dienstes
J. VANDE LANOTTE
